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Das ,)itrcbcrifcbc infiU}rutigsgefefe
jum ^unbcsßcfci3 über KranCctt*

tiitb HnfaUrcrfi^cruttô.
(îlntrag be§ tHegierungSrateS an ben KantonSrat «ont 26. Siuni 1913.)

A. ©inführung ber Stranfenoerfid)erung.
§ 1. ®ie politifcffen ©emeinben finb befugt, nad)

ffRaffgabe beS Sunbesgefetjes über Traufen» unb Unfall'
oerficherung nom 13. ()uni 1913, foroie ber nadjftehen»
ben 33efiimmungen öie ^ranfertoetfidjetung einzuführen,
©ie tonnen zu biefem ^roeefe öffentliche Kcanfenfaffen
unter Berüdfichtigung ber beftebenben Sfranfenfaffen
grünben ober mit beftebenben anerfannten Kranfenfaffen
Berträge abfcf)Ite^en. ®ie öffentlidjen Staffen bebürfen
ber Slnerfeunung bureb ben BunbeSrat. Benadjbarte
politifc^e ©einetub en tonnen fid) ju einem 33erfid)erungS=
oerbanb oereinigen (§ 8 beS ©emeinbegefeffeS).

§ 2. ®ie politijd)en ©emetnben finb befugt, ben
beitritt jur Stcanfenoetficberung für alle ©inroohner (oor=
behalten § 4) obligatorifcf) ju erflären. ©ie tonnen ben
obligatorilchen beitritt aud) forbern non auSroärtS roof)»
nenben 2lngeftellten unb Arbeitern in Betrieben if)reS
©emeinbegebieteS, fofern biefe nidjt in ihrer 3Bof)n»
gemetnbe fd)on oerficherungspflichtig finb. ©emeinben
mit 2000 ober ntebr ©inroobnern tönnen bie Sfranfen»

oerficberung aud) nur für einzelne BeoölferungSflaffen
ober BerufSgtupper, obligatorifcf) ertlären. ©emetnben
mit roeniger als 2000 ©inroobnern fleht biefe Berechtigung
nur ju, roenn fie fid) mit einer ober mehreren benaef)»
harten ©emeinben jur ©rrichtung einer gemelnfamen
öffentlichen Äranl'enfaffe oeretnigen. ®ie oereinigten ©e=

melnben muffen jufammen minbeftenS 2000 ©inroobner
jäblen.

§ 3. 3Benn ©emeinben ober Bereinigungen folcffer
bie kranfenoerfiefferung allgemein obligatorifcf) ertlären,
fo finb fie zur ©inricfjlung einer öffentlichen Kranfen»
faffe oerpflidbtet, fofern nicht burd) Bertrag ben 33er»

fidjerungôpflichtigen ber ©tntritt tn etne anerfannte
Stranfentaffe ermöglicht roerben tann. ©olche 33erträge
unterliegen ber ©eriebmigung burch bie BolfSroirtfcf)aftS»
birettion.

§ 4. 9îid|t DerfidjerungSpflichtig finb biejenigen tper»
fönen, beren jährliches ©infommen 3000 $r. ober mehr
beträgt. ®aS jährliche ©infommen auS S3ermögen roirb
mit 4 7o beS letzteren angenommen.

§ 5. 3Ber ÜRitglieb einer anerfannten Kranfenfaffe
iff, gilt als oerfid)ert. 2Ber nicht SRitglieb einer folchen
kaffe ift, aber nach Befdjluff ber ©emeinbe oerfichert
fein foil, ift oon IRecfjtS roegen SDlitglieb ber öffentlichen
Sfranfenfaffe ober berjenigen SEaffe, roelcffer bie ©emeinbe
burch 33ertrag bie Berfidjerung ber obligatorifcf) 33er»

fieberten übertragen hat.
§ 6. ©lreitigfeiten über bie BerfidjerungSpflicht

roerben erflinfianzllcff oom ©tatthalteramt, jroeittnftanz»
lieh oon ber BoIfSroirtfcf)aftSbirefcion entfehieben.

§ 7. ®ie anerfannten Stranfenfaffen haben ihren
DRitgliebern ärjtfiche 33ehanblung unb 3lrjnet ober ein
tägliches ftranfengelb ju geroähren ; fie finb auch befugt,
beibeS unb noch meitere Seiftungen (33erpflegung in £>etl»

anfialten ufro.) zu übernehmen.
§ 8. ®te ©emeinben finb ermächtigt, bie Slrbeit»

geber zu oerpflichten, für bie ©inzahlung ber 33eiträge
ihrer in öffentlichen ober Bertragsfranfenfaffen obliga«
torifch oerficherten Arbeiter zu forgen; ben Arbeitgebern
barf jebocf) bie 53ezaf)lung eigener S3eiträge nicht auf»
erlegt roerben (2lrt. 2, lit. c beS BunbeSgefeffeS).

§ 9. ®te öffentlichen unb bie Bertragsfranfenfaffen
bürfen obligatorifcf) oerftcherte SIRitglieber, roelche roegen

Slrmut ihre Beiträge nicfjt entrichten fönnen, roeber oon
ber S3erfidjerung auSfcfjIieffen, nocjj in ihren gefetffteffen
ober ftatutarifdjen SRtnimalbezügen oerfürzen. ®te @e»

meinben finb oerpflichtet, unerhältliche Beiträge obliga»
torifd) oerfidjerter SOfitglieber oon öffentlichen Sfranfen»
faffen einzuzahlen unter S3orbehott beS IRücfgriffeS auf
bie betreffenben ÜRitglieber.

§ 10. 3lüe Befiimntungen, roeldje bie ©emeinben
in Ausführung bicfeS ©efeffeS erlaffett, finb bent fRe»

gterungSrate zur ©enehmigung oorzulegen. 33orbehalten
bleibt bie ©enehmigung beS BunbesrateS im ©inne beS.
3lrt. 2, 2lbf. 3 beS BunbeSgefeffcS.

§ 11. ®ie Sfranfenfaffen unterfiehen ber Slufficfft
ber BolfSroirtfchaftSbireftion ; fie haben ihr bie ©tatuten
Zur ©enehmigung einzureichen unb bie jährlichen Betriebs»
redpiungen (3lrt. 32 beS BunbeSgefefzeS) einzufenben.

§ 12. 3Benn bie SRitglieberzabi einer öffentlichen
^ranfenfaffe eine fo geringe ift, baff bie richtige @r»

füllung ber Aufgaben ber fôaffe gefährbet erfeffetnt, fo
ift bie BolfSroirtfcffaftSbireftion berechtigt, eine 33eretni»

gung ber Sîaffe mit berjenigen einer iRad)bargemetnbe
Zu oeranlaffen. ff ft eine folcfje 33ereinigung nicht mög»
lieh ober nicht tunlich uub läfft fief) auch auf anbere
SQBeife eine 33efferung ber 33erhältniffe nid^t herbeiführen,
fo tann ber fRegtcrungSrat auf Ülntrag ber BolfSroirt»
fcjjaftsbireftion bie Aufhebung ber S^affe oerfügen, roomit
auch ein oon ber ©emeinbe befdjloffeneS Obligatorium
roegfällt. ffm galle ber Aufhebung hat ber fRegterungS»
rat gleichzeitig 33efdjluff zu faffen über bie 33erroenbung
nocl) oorhanbener URittel unb über bie ffortbauer ber
33etfid)erung ber bisher bei ber aufgehobenen Sïaffe
obligatorifcf oerficf)erten f3etfonen.

§ 13. ®er ©taat tann ben ©emetnben an bie 3lu§=
lagen für biirftige, obligatorifcf) oerftcherte SRitglieber
oon Sirantentaffen ^Beiträge bis auf bie .flöhe beS gemäff
3lrt. 38 beS SunbeSgefeffeS ausgerichteten 33unbeSbeitrageS
geroähren.

B. 3luSführungSbeftimmuugen zum
S3unbeSgef eh-

§ 14. ®ie ïarife für ärztliche Seiftungen unb für
3lrzneien roerben burd) eine oom fRegterungSrat auf An»

trag ber ®ireftion beS ©efunbheitSroefenS zu erlaffenbe
ïaçorbnung feftgefefft. ®ie 33erträge ber anerfannten
Slrantenfaffen mit Sirzten unb 3lpotf)efern ober mit
Drganifationen für Strantenpflege finb ber ®irettion beS

©efunbheitSroefenS zu fianben beS IRegterungSrateS zur
©enehmigung zu unterbretten. ©egen ben ©ntfeffeib beS

fRegierungSrateS tann binnen 20 jagen ber IReturS an
ben 33unbeSrat ergriffen roerben.

§ 15. ©ine regterungSrätlidje 33erorbnung bezeichnet
gemäff 3lrt. 25 beS 33unbeSgefcffeS bie fchiebSgerichtfiche
Onftanz für ©treitigfeiten zroifcfjen Staffen unb ftrzten
ober älpothefern unb beftimmt baS 33erfahren oor biefem
©^iebSgericfft.

§ 16. 311S 33erficherungSgericht im ©inne oon 3lrt. 120
beS 33unbeSgefeffeS roirb baS Obergericht bezeichnet, jfir
bie ®ätigfeit beS 33erfi^erungSgerichteS gelten folgenbe
33eftimmungen : 1. jfür bie Beurteilung oon' ©treitig»
fetten mit einem ©treitroert über 300 ffr., foroie für
©treitigfeiten, bie ihrer fRalur nach ®iuer ©^äffung nicht
unterliegen, roirb baS ©ericht mit 3 SRitgliebern (33er»

fidjerungsfammer) befefft. ©treitigfeiten mit einem ©trett»
roert bis auf 300 gr. beurteilt ber 33orfiffenbe ber S3er»

fidjerungSfammer als ©tnzelrichter. 2. fÇôr baS 33er=

fahren oor bem 33erfidjerungSgericht gelten bie 33or»

fchriften für baS orbentlicf)e ißrozeffoerfahren mit folgen»
ber Slbroetchung: ®ie Älagen roerben bireft beim 33er»

ffcherungSgericht burch @inreicf)ung einet Stlagefcfftift an»

hängig gemacht. ®ie Hlagefchrifi ift im ®oppel einzu»
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Das zürcherische Linführnngsgesetz
zum Bunbesgeselz über Aranken-

und Unfallversicherung.
(Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 26. Juni 1913.)

Einführung der Krankenversicherung.
H 1. Die politischen Gemeinden sind befugt, nach

Maßgabe des Bundesgesetzes über Kranken- und Unfall-
Versicherung vom 13. Juni I9l1, sowie der nachstehen-
den Bestimmungen die Krankenversicherung einzuführen.
Sie können zu diesem Zwecke öffentliche Krankenkassen
unter Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen
gründen oder mit bestehenden anerkannten Krankenkassen
Verträge abschließen. Die öffentlichen Kassen bedürfen
der Anerkennung durch den Bundesrat. Benachbarte
politische Gemeinden können sich zu einein Versicherungs-
verband vereinigen (H 8 des Gemeindegesetzes).

§ 2. Die politischen Gemeinden sind befugt, den
Beilritt zur Krankenversicherung für alle Einwohner (vor-
behalten Z 4) obligatorisch zu erklären. Sie können den
obligatorischen Beitritt auch fordern von auswärts woh-
nenden Angestellten und Arbeitern in Betrieben ihres
Gemeindegebietes, sosern diese nicht in ihrer Wohn-
gemeinde schon versicherungspflichtig sind. Gemeinden
mit 2(100 oder mehr Einwohnern können die Kranken-
Versicherung auch nur für einzelne Bevölkerungsklaffen
oder Berufsgruppen obligatorisch erklären. Gemeinden
mit weniger als 2000 Einwohnern steht diese Berechtigung
nur zu, wenn sie sich mit einer oder mehreren benach-
Karten Gemeinden zur Errichtung einer gemeinsamen
öffentlichen Krankenkasse vereinigen. Die vereinigten Ge-
metnden müssen zusammen mindestens 2000 Einwohner
zählen.

rs 3. Wenn Gemeinden oder Vereinigungen solcher
die Krankenversicherung allgemein obligatorisch erklären,
so sind sie zur Einrichtung einer öffentlichen Kranken-
kasse verpflichtet, sofern nicht durch Vertrag den Ver-
sicherungspslichtigen der Eintritt in eine anerkannte
Krankenkasse ermöglicht werden kann. Solche Verträge
unterliegen der Genehmigung durch die Volkswirtschasts-
direktion.

§ 4. Nicht versicherungspflichtig sind diejenigen Per-
sonen, deren jährliches Einkommen 3000 Fr. oder mehr
beträgt. Das jährliche Einkommen aus Vermögen wird
mit 4°/o des letzteren angenommen.

Z 3. Wer Mitglied einer anerkannten Krankenkasse
ist, gilt als versichert. Wer nicht Mitglied einer solchen
Kasse ist, aber nach Beschluß der Gemeinde versichert
sein soll, ist von Rechts wegen Mitglied der öffentlichen
Krankenkasse oder derjenigen Kasse, welcher die Gemeinde
durch Vertrag die Versicherung der obligatorisch Ver-
sicherten übertragen hat.

§ 0. Streitigkeiten über die Versicherungspflicht
werden erftinstanzlich vom Statthalteramt, zwetltnstanz-
lich von der Volkswirtschaftsdirekuon entschieden.

Z 7. Die anerkannten Krankenkassen haben ihren
Mitgliedern ärztliche Behandlung und Arznei oder ein
tägliches Krankengeld zu gewähren; sie sind auch befugt,
beides und noch weitere Leistungen (Verpflegung in Heil-
anstalten usw.) zu übernehmen.

H 8. Die Gemeinden sind ermächtigt, die Arbeit-
geber zu verpflichten, für die Einzahlung der Beiträge
ihrer in öffentlichen oder Vertragskrankenkassen obliga-
torisch versicherten Arbeiter zu sorgen; den Arbeitgebern
darf jedoch die Bezahlung eigener Beiträge nicht auf-
erlegt werden (Art. 2, lit. c des Bundesgesetzes).

Z 9. Die öffentlichen und die Vertragskrankenkassen
dürfen obligatorisch versicherte Mitglieder, welche wegen

Armut ihre Beiträge nicht entrichten können, weder von
der Versicherung ausschließen, noch in ihren gesetzlichen
oder statutarischen Minimalbezügen verkürzen. Die Ge-
meinden sind verpflichtet, unerhältliche Beiträge obliga-
torisch versicherter Mitglieder von öffentlichen Kranken-
kassen einzuzahlen unter Vorbehalt des Rückgriffes auf
die betreffenden Mitglieder.

§ 10. Alle Bestimmungen, welche die Gemeinden
in Ausführung dllses Gesetzes erlassen, sind dem Re-
gierungsrate zur Genehmigung vorzulegen. Vorbehalten
bleibt die Genehmigung des Bundesrates im Sinne des
Art. 2, Abs. 3 des Bundesgesitzes.

H 11. Die Krankenkassen unterstehen der Aufsicht
der Volkswirtschaftsdirektion; sie haben ibr die Statuten
zur Genehmigung einzureichen und die jährlichen Betriebs-
rechnungen (Art. 32 des Bundesgesetzes) einzusenden.

§ 12. Wenn die Mitgliederzahl einer öffentlichen
Krankenkasse eine so geringe ist, daß die richtige Er-
füllung der Aufgaben der Kasse gefährdet erscheint, so

ist die Volkswirtschaftsdirektion berechtigt, eine Vereinst
gung der Kasse mit derjenigen einer Nachbargemeinde
zu veranlassen. Ist eine solche Vereinigung nicht mög-
lich oder nicht tunlich und läßt sich auch auf andere
Weise eine Besserung der Verhältnisse nicht herbeiführen,
so kann der Regierungsrat auf Antrag der Volkswirt-
schaftsdirektion die Aufhebung der Kasse verfügen, womit
auch ein von der Gemeinde beschlossenes Obligatorium
wegfällt. Im Falle der Aufhebung hat der Regierungs-
rat gleichzeitig Beschluß zu fassen über die Verwendung
noch vorhandener Mittel und über die Forldauer der
Versicherung der bisher bei der aufgehobenen Kasse
obligatorisch versicherten Personen.

ß 13. Der Staat kann den Gemeinden an die Aus-
lagen für dürftige, obligatorisch versicherte Mitglieder
von Krankenkassen Beiträge bis auf die Höhe des gemäß
Art. 38 des Bundesgesetzes ausgerichteten Bundesbeitrages
gewähren.

L. Ausführungsbestimmungen zum
Bundesgesetz.

H 14. Die Tarife für ärztliche Leistungen und für
Arzneien werden durch eine vom Regierungsrat auf An-
trag der Direktion des Gesundheitswesens zu erlassende
Taxordnung festgesetzt. Die Verträge der anerkannten
Krankenkassen mit Ärzten und Apothekern oder mit
Organisationen für Krankenpflege sind der Direktion des
Gesundheitswesens zu Handen des Regterungsrates zur
Genehmigung zu unterbreiten. Gegen den Entscheid des

Regierungsrates kann binnen 20 Tagen der Rekurs an
den Bundesrat ergriffen werden.

ß 13. Eine regierungsrätliche Verordnung bezeichnet
gemäß Art. 23 des Bundesgesetzes die schiedsgerichtliche
Instanz für Streitigkeiten zwischen Kassen und Ärzten
oder Apothekern und bestimmt das Verfahren vor diesem
Schiedsgericht.

ß 10. Als Versicherungsgericht im Sinne von Art. 120
des Bundesgesetzes wird das Obergericht bezeichnet. Für
die Tätigkeit des Versicherungsgerichtes gelten folgende
Bestimmungen: 1. Für die Beurteilung von' Streitig-
ketten mit einem Streitwert über 300 Fr., sowie für
Streitigkeiten, die ihrer Natur nach einer Schätzung nicht
unterliegen, wird das Gericht mit 3 Mitgliedern (Ver-
sicherungskammer) besetzt. Streitigkeiten mit einem Streit-
wert bis auf 300 Fr. beurteilt der Vorsitzende der Ver-
sicherungskammer als Einzelrichter. 2. Für das Ver-
fahren vor dem Versicherungsgericht gelten die Vor-
schriften für das ordentliche Prozeßverfahren mit folgen-
der Abweichung: Die Klagen werden direkt beim Ver-
sicherungsgericht durch Einreichung einer Klageschrift an-
hängig gemacht. Die Klageschrist ist im Doppel einzu-
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teilen unb foil bte Flamen bet Parteien, baS fRed)tS»

begehren unb etnc furze 2lngabe ber tatfächlichen Stage»
grünbe enthalten. 3. DaS Dbergericf)t bezeichnet bie

SRitglieber, roelche ber S3erft<herungSfammet angehören,
beten ©rfatzmänner unb ben fßräftbenten ber Kammer.
®S forgt für bte SBefteHung ber Kanzlei f@eridjt§fchreiber
unb Kanjtifien).

C. töotljie^ungS» unb ©trafbefiimmungen.
§ 17. Der IReglerungSrat ift mit bem Ü3oHzug biefeS

©efetgeS beauftragt unb erläßt bie biefür erforberticfjen
Sßerorbnungen.

§ 18. 3utmbert)anbeln gegen baS ©efet} ober bie in
9luSfübrung beSfelben buret) ben IRegierungSrat getroffenen
ülnorbnungen ober gegen ülnroeifungen, bie oon zuftän»
bigen Utuffic^tëbetj&rben ertaffen mürben, roirb mit ©elb»
bufje bis auf 100 gr. beftraft.

§ 19. DaS ©efet) tritt nad) feiner ©enefjmigung
burd^ ben ©unbeërat unb nach 3Xnnaf)me in ber Ü3olfS=

abftimmung in Kraft.

9ns lleuefte nom fdiraeijerifdien

5lufien|)ani>el in polj unb Sanftoffen.

Der ftbroeijerifd)e ©jeport bat fett langem roieber
etnen fRüctgang aufzuroetfen. Diefe Datfacbe ergibt fieb
auS ber neuefien fßubltfation beS 3oIlbepariementS.
©inem lebtjäbrigen fRefultat oon 333,44 SRillionen
granfen fteben nur noeb 334,14 gegenüber, roogegen
allerbtngS bie ©infubr in gemofanter ÜBeife eine 3"=
nabme oon 473,22 auf 480,23 SRiUioncn granfen be=

fit)t. DiefeS IRefultat ift unfebroet zu beuten. Der
SBalfanfrieg tonnte nicht oerfeblen, and) auf ben fdgoeiz.
Ülujjenbanbel einjuroirten ; benn menn aueb unjere biretten
Söe^iebungen ju ben friegfübrenben ©taaten feine lebbaiten
finb, fo roirfte ber Krieg bod) inbirefi, inbem j. S ber
Çtanbel Öfterreld) » Ungarn« ebenfalls fdjmer gefebäbigt
mürbe, unb batnit bie Sau ffraft btefeS Baabes. 3't ben
bie Befer beS „ÜJaublalt" intereffierenben iRobftoffen
unb gabrifaten fommen biefe Ülerbältniffe allerbingS
niebt jum SluSbtud.

Die gefamte ©infubr oon £aolz bat entgegen ber
letjtjäbrrigeii Denbenz rüdläufige tBeroegung angenommen,
inbem ber 3n<portroert fidi oon 11,50 auf 10,75 ÜRiHionen
granfen rebuzierte unb batnit tu ^ufammenbang fiebt
baS oerringerte ©infubrgeroicht oon 1,055,859 Doppel»
Rentner, bas um 45,000 q fleiner ift, als baS fRefultat
beS gleichen Weltraumes im ÜJorjabr. 3»i erften Quar»
tal 1913 ftleg bagegeit ber ©jport oon £jo!z quantitatio
oon 162,917 auf 177,747 Doppelzentner unb entfpredgenb
bem aBerte oon 1,58 auf 1,82 ÜRittiouen, alfo um
240,000 grauten.

Die min er alif d> e n ©toffe baben im aBerte
ber ©infubr um 1,7 Millionen zugenommen unb fliegen
baiuit auf eine ©efamtfumme oon 29,91 ÜRiH. granfeit.
DaS importierte Quantum flieg oon 10,014 auf 10,570
SJlifl. Doppelzentner, mogegen bie 2luSful)r eine ©etoid)tS»
juitabmc oon 432,043 auf 487,203 q aitSmeifi, bie eine
RBertoerinebrung oon 2,83 auf 3,06 SRill. gr. oerurfad)te.

Die gefamte ©ifeneinfubr bat fid) oon 1,200,800
auf 1,209,646 q erhöbt ; trot>bem aber ift ber 3otpurt»
mert um etroaS zurüdgegangen, nämlidb oon 27,80 auf
27,35 IRill. gr. ©3 beblngt bieS feinesioegS eine SRe»

buflion ber greife, fonbern liegt bartn begrünbet, baff
eine teure Kategorie roeniger, unb eine billigere ftärfer
importiert rourbc. 2Bie früher ift auch bieSmal roieber
ber ©ifcnejport mächtig angeioachfen, tnbem bie ©eioirfjte
etnen Ülufjtteg oon i.66,768 auf 203,694 q unb bie

SBerte einen ebenfolcben oon 7,44 auf 8,45 9RilI. gr.
auSroeifen. Damit baben roir bie ©efamtrefultate ber
brei großen Sauftoffgruppen : fpolz, URtneralien unb
©ifen bargefteüt unb fönnen nod) baS aBicl)tigfie ber
einzelnen ißofitionen anführen.

Der Slujzenbanbel tn £>olz. 3« länger, je mehr ift
bie ©ebroeiz barauf angeroiefen, enorme Quantitäten oon
ükenn» unb namentlich Bîutjbolz auS bem 2IuSlanbe zu
bezieben, ba bie fcïjroeigerifchen Kälber mit jebem gabre
mehr bie gäbigfeit oerlieren, unfern unabläffig z"'
nebmenben £jo!zbebarf z" beden. ' DaS ükennbolz
tntereffiert unS hier nicht, bagegen umfomebr bie fRuh»
bölzer. IRobes Saubnutgbolz bat bieSmal im £jan>
belSoerfebr geroaltig zugenommen, inSbefonbere in ber
SluSfubr. Diefelbe bob fid) oon 34,900 auf 53,100 q
unb oon 298,000 auf 416,000 gr., oon bein ber aller»
größte Deil nach Deutfdjlanb ging. Die boppelt fo
grofje ©infubr beläuft fich auf 111,431 q mit einem
ÜBert oon 957,000 ^r., roogegen baS lebte Qabr nur
einen 3Bert oon 807,000 gr. unb ein ®eroid)t oon
93,989 q erreichte. 3luch in ber ©infubr übertrifft
Deutfchlanb angefidjtS ber günftigeren Jpanbelstarife fo»

gar baS laubholzreidje granfretdb.
fRobeS iRabelnubholz iît binfid)tlirf) bes©infubr»

geroid)teS oon 287,183 auf 279,587 q zurüdgegangen,
unb e§ hatte bieS eine befdjeibene Ülerrtngerung be§

OmportroerteS oon 1,77 auf 1,73 9Riü. gr. zur golge.
£>ier fontmen 4/5 aller eingeführten fpölzer auS Öfter»
rei^»Ungarn. Der relatio geringe ©jport ift Heiner
geroorben, benn 30,466 q fteben etnem iebtjährigen @r»

gebniS oon 33,564 q gegenüber, auch ber SluSfubrroert
rebuziccte fich uon 167,000 auf 135,000 gr.

Der ^anbelsoerfebr tn ben befd)lagenen Saub»
baubölzern ift nur bei ber ©Infubr zu ermähnen;
benn bie 3'ff^tt beS ©^portes finb zu gering, um er»
mahnt zu roetben. Das ©iiijubrgerotcht hob fich uon
8700 auf 9800 q unb oon 191,000 auf 215.000 gr.
DieS ift fpezteü bem grofjen liluteil ber japanifchen
©infubr zuzufd)teiben, bie nun nicht roeniger als 90 %
ber ©efamteinfubr oon befchlagenent Saubolz ausmacht,
©in» unb aiusfubr oon befchlagenen bJiabel iöaubölzern
finb geringfügig.

©efägte ©dbioeilen, ebenfalls nur in ber ©in»
ful)r zu ermähnen, oerzeichnen eine ganz enorme 3unabme,
tnbem ber 3mporta>ert fic^ unoermittelt oon 49,000
auf 126,000 gr erhöhte, roomit etne ©eioicbtsoermebrung
oon 7235 auf 19,001 q ungefähr parallel ging. •

Saubbolzbretter roetfen ebenfalts eine nur ganz
geringe SluSfubc auf, bte roir füglich auffer Sicht laffen
bürfen. Umfo gröfjer finb bie 3tffem ber ©infubr, bie
etn 3>nportgeroiebt non 56,915 q aufroeifen, gegen
54,107 im SSorjabr. Der allergrö&te Den biefer Fretter,
runb 3/4 flammt auS Öfterceid) Ungarn. Der ©infubr»
inert hob fich ber SerichtSzett oon 965,000 auf
1,016,000 granfen. Semertensroeri iit, ba& oon bem
3mportroert mit 1,01 ÜRill. nid)t roeniger als 750,000 gr.
allein auf eichene Fretter entfallen.

Slabelbolzbretter. Diefelben bürfen roir auch
im ©jport anführen, erreichten roir boch in ber ^Berichts»
Zeit ein ©zportgeroicht oon 17,991 q gegen 15,115 im
erften Quartal beS DorjabreS, roogegen ftcf) ber ÜBert
um 22,000 gr. erhöhte unb bamit bie ©untme oon
198,000 gr. erreichte. Über 50% unferer ÜluSfubr
gingen nach granlretch, roäbrenb roir ben SHeft zur
ffaaupljache an 3lulien lieferten. 33iel größer aUerbingS
ift ber 3mport, but boch fürt SBert eine £)öbe oon
2,45 ÜRill. gr., trohbem er um nicht roeniger als
1,10 SRiU. hinter bem lehtjäbrigen SRefultat zurüdoletbt.
Damit in 3ufammenbang ficht ber ©eroichtSrüdgang,
ber noch 313,720 q aufroeifi gegen 291,905 in berfelben
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reichen und soll die Namen der Parteien, das Rechts-
begehren und eine kurze Angabe der tatsächlichen Klage-
gründe enthalten. 3. Das Obergericht bezeichnet die

Mitglieder, welche der Versicherungskammer angehören,
deren Ersatzmänner und den Präsidenten der Kammer.
Es sorgt für die Bestellung der Kanzlei sGerichtsschreiber
und Kanzlisten).

0. Vollziehungs- und Strafbestimmungen.
H 17. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzug dieses

Gesetzes beauftragt und erläßt die hiesür erforderlichen
Verordnungen.

H 18. Zuwiderhandeln gegen das Gesetz oder die in
Ausführung desselben durch den Regierungsrat getroffenen
Anordnungen oder gegen Anweisungen, die von zustän-
digen Aufsichtsbehörden erlassen wurden, wird mit Geld-
büße bis auf 100 Fr. bestraft.

§ 18. Das Gesetz tritt nach seiner Genehmigung
durch den Bundesrat und nach Annahme in der Volks-
abstimmung in Kraft.

I»s Neueste vom schweizerischen

Außenhandel in Hnlz nnd Bnnslnssen.

Der schweizerische Export hat seil langem wieder
einen Rückgang aufzuweisen. Diese Tatsache ergibt sich

aus der neuesten Publikation des Zolldepartements.
Einem letztjährigen Resultat von 838,44 Millionen
Franken stehen nur noch 384,14 gegenüber, wogegen
allerdings die Einfuhr in gewohnter Weise eine Zu-
nähme von 478,88 auf 480,88 Millionen Franken be-

sitzt. Dieses Resultat ist unschwer zu deuten. Der
Balkankrieg konnte nicht verfehlen, auch auf den schweiz.

Außenhandel einzuwirken; denn wenn auch unsere direkten
Beziehungen zu den kriegfübrenden Staaten keine lebhaften
sind, so wirkte der Krieg doch indirekt, indem z. B der
Handel Osterreich - Ungarns ebenfalls schwer geschädigt
wurde, und damit die Kaufkraft dieses Landes. In den
die Leser des „Baublait" interessierenden Rohstoffen
und Fabrikaten kommen diese Verhältnisse allerdings
nicht zum Ausdruck.

Die gesamte Einsuhr von Holz hat entgegen der
letztjährigen Tendenz rückläufige Bewegung angenommen,
indem der Importwert sich von 1l,50 auf 10,75 Millionen
Franken reduzierte und damit in Zusammenhang steht
das verringerte Einsuhrgewicht von 1,055,850 Doppel-
zentner, das um 45,000 g kleiner ist, als das Resultat
des gleichen Zeitraumes im Vorjahr. Im ersten Ouar-
tal 1018 stieg dagegen der Export von Holz quantitativ
von 108,017 auf 177,747 Doppelzentner und entsprechend
dem Werte von 1,58 auf 1,88 Millionen, also um
840,000 Franken.

Die mineralischen Stoffe haben im Werte
der Einfuhr um 1,7 Millionen zugenommen und stiegen
damit auf eine Gesamtsumme von 80,01 Mill. Franken.
Das importierte Quantum stieg von 10,014 auf 10,570
Mill. Doppelzentner, ivogegen die Ausfuhr eine Gewichts-
zunähme von 488,043 aus 487,803 q ausweist, die eine

Werlvermehrnng von 8,88 auf 8,00 Milk. Fr. verursachte.
Die gesamte Eiseneinfuhr hat sich von 1,800,800

aus 1,800,040 q erhöht; trotzdem aber ist der Import-
wert um etwas zurückgegangen, nämlich von 87,80 auf
87,35 Milk. Fr. Es bedingt dies keineswegs eine Re-
duklion der Preise, sondern liegt darin begründet, daß
eine teure Kategorie weniger, und eine billigere stärker
importiert wurde. Wie früher ist auch diesmal wieder
der Eisenexport mächtig angewachsen, indem die Gewichte
einen Aufstieg von 100,708 auf 803,004 q und die

Werte einen ebensolchen von 7,44 auf 8,45 Mill. Fr.
ausweisen. Damit haben wir die Gesamtresultate der
drei großen Baustoffgruppen: Holz, Mineralien und
Eisen dargestellt und können noch das Wichtigste der
einzelnen Positionen anführen.

Der Außenhandel in Holz. Je länger, je mehr ist
die Schweiz darauf angewiesen, enorme Quantitäten von
Brenn- und namentlich Nutzholz aus dem Auslande zu
beziehen, da die schweizerischen Wälder mit jedem Jahre
mehr die Fähigkeit verlieren, unsern unablässig zu-
nehmenden Holzbedarf zu decken. ' Das Brennholz
interessiert uns hier nicht, dagegen umsomehr die Nutz-
Hölzer. Rohes Laubnutzholz hat diesmal im Han-
delsverkehr gewaltig zugenommen, insbesondere in der
Ausfuhr. Dieselbe hob sich von 34,000 auf 53,100 q
und von 808,000 auf 410,000 Fr., von dem der aller-
größte Teil nach Deutschland ging. Die doppelt so

große Einfuhr beläuft sich auf 111,431 q mit einem
Wert von 057,000 ^r wogegen das letzte Jahr nur
einen Wert von 807,000 Fr. und ein Gewicht von
03,080 <g erreichte. Auch in der Einfuhr übertrifft
Deutschland angesichts der günstigeren Handelstarife so-

gar das laubbolzreiche Frankreich.
Rohes Nadel Nutzholz ist hinsichtlich des Einfuhr-

gewichtes von 887,183 auf 870,587 q zurückgegangen,
und es halte dies eine bescheidene Verringerung des
Importwertes von 1.77 aus 1,73 Mill. Fr. zur Folge.
Hier kommen 4/5 aller eingeführten Hölzer aus Öfter-
reich-Ungarn. Der relativ geringe Export ist kleiner
geworden, denn 30,400 g stehen einem letztjährigen Er-
gebnis von 33,504 q gegenüber, auch der Ausfuhrwert
reduzierte sich von 107,000 auf 135,000 Fr.

Der Handelsverkehr in den beschlagenen Laub-
bauholzern ist nur bei der Einfuhr zu erwähnen;
denn die Ziffern des Exportes sind zu gering, um er-
wähnt zu werden. Das Enifuhrgewlcht hob sich von
8700 auf 0800 q und von 101,000 auf 815,000 Fr.
Dies ist speziell dem großen Anteil der japanischen
Einfuhr zuzuschreiben, die nun nicht weniger als 90°/o
der Gesamteinfuhr von beschlagenem Bauholz ausmacht.
Ein- und Aussuhr von beschlagenen Nadel Bauhölzern
sind geringfügig.

Gesägte Schwellen, ebenfalls nur in der Ein-
fuhr zu erwähnen, verzeichnen eine ganz enorme Zunahme,
indem der Importwert sich unvermittelt von 40,000
auf 180,000 Fr erhöhte, womit eine Gennchtsvermehrung
von 7335 auf 10,001 q ungefähr parallel ging.-

Laub Holzbretter weisen ebenfalls eine nur ganz
geringe Ausfuhr auf, die wir füglich außer Acht lassen
dürfen. Umso größer sind die Ziffern der Einfuhr, die
ein Jmportgewicht von 50,015 q aufweisen, gegen
54,107 im Vorjahr. Der allergrößte Teil dieser Bretter,
rund 3/4 stammt aus Österreich Ungarn. Der Einfuhr-
wert hob sich in der Berichtszeit von 005,000 aus
1,010,000 Franken. Bemerkenswert ig, daß von dem

Importwert mit 1,01 Mill, nicht weniger als 750,000 Fr.
allein auf eichene Bretter entfallen.

Nadelholzbretter. Dieselben dürfen wir auch
im Export anführen, erreichten wir doch in der Berichts-
zeit ein Exportgewicht von 17,001 g gegen 15,115 im
ersten Quartal des Vorjahres, wogegen sich der Wert
um 88,000 Fr. erhöhte und damit die Summe von
108,000 Fr. erreichte. Über 50°//, unserer Aussuhr
gingen nach Frankreich, während wir den Rest zur
Hauptsache an Italien lieferten. Viel größer allerdings
ist der Import, hat doch sein Wert eine Höhe von
8,45 Mill. Fr., trotzdem er um nicht weniger als
1,10 Mill, hinter dem letzljährigen Resultat zurückbleibt.
Damit in Zusammenhang steht der Gewichtsrückgang,
der noch 813,780 q aufweift gegen 801,905 in derselben
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